
STADT GÜGLINGEN 
Tagesordnungspunkt Nr. 5 a) 

Vorlage Nr. 05/2023 
Sitzung des Gemeinderats 

am 24.01.2023 
-öffentlich- 

 
 

Kalkulation der Wasserverbrauchsgebühr  
für den Bemessungszeitraum 2023 - 2024 
 
 
Antrag zur Beschlussfassung: 
 
1. Der Gemeinderat stimmt der ihm bei der Beschlussfassung über die                      

Gebührensätze vorgelegten Gebührenkalkulation vom Januar 2023 zu. 

2. Die Stadt Güglingen wird weiterhin Gebühren für Ihre öffentliche Einrichtung 
„Wasserversorgung“ erheben. 

3. Die Stadt Güglingen wählt als Gebührenmaßstab für die Wasserverbrauchsge-
bühr weiterhin den Frischwassermaßstab.  

4. Der Gemeinderat stimmt den in der Gebührenkalkulation berücksichtigten Ab-
schreibungs- und Verzinsungsmethoden sowie den Abschreibungs- und Zinssät-
zen zu. 

5. Der Gemeinderat stimmt den in der Gebührenkalkulation berücksichtigten Prog-
nosen und Schätzungen zu. 

6. Dem vorgeschlagenen Kalkulationszeitraum 2023-2024 (zweijährig) wird zuge-
stimmt. Von der Möglichkeit, die Gebührenkalkulation auf einen längeren         
Zeitraum (bis zu fünf Jahre) abzustellen, wird kein Gebrauch gemacht. 

7. Auf der Grundlage dieser Gebührenkalkulation wird die Wasserverbrauchsge-
bühr rückwirkend für den Zeitraum 01/2023 – 12/2024 wie folgt geändert:         
Wasserverbrauchsgebühr: 2,71 € / m³ Frischwasser. 

 

ABSTIMMUNGSERGEBNIS 
 Anzahl  

Ja-Stimmen   

Nein-Stimmen   

Enthaltungen   
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Themeninhalt: 
 
Die Gebühren im Bereich der Wasserversorgung wurden zuletzt zum 01.01.2021 an-
gehoben.  
Die Firma Schmidt und Häuser GmbH hat für den Zeitraum 01.01.2023 bis 
31.12.2024 eine zweijährige Kalkulation erstellt (siehe dazu Anlage).  
 
Die Wasserverbrauchsgebühr liegt derzeit bei 2,43 EUR/m³. Die Kalkulation hat erge-
ben, dass die Verbrauchsgebühr um 0,28 EUR/m³ auf 2,71 EUR/m³ angehoben wer-
den sollte. 
 

13.01.2023 / Behringer 
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